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Hintergrund: Amtliche Vermessung, GIS-DLZ Luzern
dxf-Vermessung, TBA Luzern

Anbau- und Nutzungseinschränkungen

Nahrungspflanzenanbau

Nutzung durch Kleinkinder (bis 6 Jahre)

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! Auf Böden mit unvollständiger Pflanzenbedeckung
(in der Regel Gemüse- und Blumenbeete) ist während
der Gartensaison ein Aufenthalt höchstens dreimal
wöchentlich erlaubt.

keine Einschränkungen

Nur auf Böden mit vollständiger Pflanzenbedeckung
(in der Regel dichter Rasen) ist ein Aufenthalt erlaubt,
und dies höchstens drei mal wöchentlich während der
Gartensaison.

Nur auf versiegelten oder abgedeckten Böden ist der
Aufenthalt erlaubt.

keine Einschränkungen

Empfehlungen zum Nahrungspflanzenanbau
(v.a. Positivliste)

Verbindliche Einschränkungen des 
Nahrungspflanzenanbaus

Verbot von Nahrungspflanzenanbau

Blei: 800 - 1000 ppm

Blei: 500 - 800 ppm

Blei: 300 - 500 ppm

Blei: <300 ppm 

Blei: <300 ppm, PAK: <10 ppm

Blei: 300-500 ppm, PAK: 10-30 ppm

Blei:500-800 ppm, PAK:30-70 ppm

Blei:800-1000 ppm, PAK:70-100 ppm

generelles Anbau- und Nutzungsverbot
(Sanierungswertüberschreitung)
Blei:>1000 ppm, PAK: >100 ppm
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Nur flachgründige Bodenbearbeitung, keine  
Umgrabungen�ª
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�V) Vorsorgliche Einschränkung


